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Stellungnahme zum Begutachtungs-Entwurf 

der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung 

mit der die StBHG Leistungs- und Entgeltverordnung 2015 

geändert wird 

 

         Graz, am 5.12.2024 

 

 

Die SelbstvertreterInnen der Lebenshilfe Steiermark vertreten die 

Interessen und Anliegen von Menschen mit Behinderungen. Wir setzen 

uns für gelebte Chancen-Gleichheit, uneingeschränkte Inklusion und die 

Umsetzung der UN-Behindertenrechts-Konvention ein. Dazu müssen 

Gesetze und Verordnungen entsprechend geändert werden.  

 

Wir bedanken uns, dass wir in diesem Sinne unsere gemeinsamen 

Vorschläge zum Verordnungs-Entwurf der LEVO-Novelle einbringen 

können. 

 

 

➢ Einheitliche Standards  

 

Bei den Vorsorge-Konzepten (Krisen, Notstrom) ist das Gewaltschutz-

Konzept (Standards) nicht erwähnt.   

 

Beim geplanten Leitfaden zum Gewaltschutz haben sich auch 

SelbstvertreterInnen aus verschiedenen Organisationen eingebracht. 

Die Zusendung des Entwurfs wurde uns zugesagt, ist aber nicht erfolgt. 
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➢ Vollzeitbetreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung (WH 

BHG) 

 

Das kurzzeitbetreute Wohnen war eine langjährige Forderung der 

Selbstvertretung und der Angehörigen.  

 

Wir begrüßen, dass im Rahmen der Leistung „Vollzeitbetreutes Wohnen“ 

zukünftig auch eine Kurzzeit-Variante (tageweise bis maximal 56 Tage) 

genutzt werden kann. 

 

Die Leistung gilt allerdings nicht für Menschen mit Persönlichem Budget. 

Wir treten dafür ein, dass auch sie die Leistung „Kurzzeitbetreutes 

Wohnen“ in Anspruch nehmen können, falls AssistentInnen, Angehörige 

oder weitere BegleiterInnen (z. B. krankheitsbedingt) kurzfristig 

ausfallen.  

 

Eine langjährige Forderung seitens der Selbstvertretung ist auch die 

Kombination-Möglichkeit des „Vollzeitbetreuten Wohnens“ mit einer 

flexiblen Freizeit-Assistenz (in Geld- oder Sachleistung erbracht). Diese 

Möglichkeit findet sich noch nicht in der Novelle. 

 

➢ Mobile Assistenz für Menschen mit Behinderung in Pflege-

Wohnheimen 

 

Wir begrüßen, dass Menschen mit Behinderungen in Pflege-

Wohnheimen (bis max. 260 Stunden rund um die Uhr) von einer mobilen 

Assistenz begleitet und gefördert werden können.  
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Allerdings gilt die Leistung nicht für Menschen mit „altersbedingten 

Beeinträchtigungen“. 

 

Wir schlagen vor, die Anspruchs-Gruppe diesbezüglich zu erweitern, 

damit auch Menschen mit Demenz oder anderen Alters- 

Beeinträchtigungen (die keinen Bescheid haben) eine gute, mobile 

Begleitung und Unterstützung im Pflege-Alltag haben.  

 

Vorschlag einer Leistungs-Erweiterung: Auch bei längeren Krankenhaus-

Aufenthalten würden wir die Möglichkeit einer mobilen Assistenz für 

Menschen mit Behinderungen sehr begrüßen, um sie im Krankenhaus-

Alltag gut zu begleiten und Angehörige zu entlasten. 

 

➢ Tagesbegleitung und -beschäftigung im Rahmen des vollzeit-

betreuten Wohnens (Altersteilzeit) 

 

Die Alters-Teilzeit kann seit 1. Jänner 2024 von Menschen mit hohem 

(ab 60 Jahre) und höchstem Unterstützungs-Bedarf (ab 50 Jahre) in 

Anspruch genommen werden. 

 

Dass die Leistung an 248 Tagen (und nicht wie ursprünglich an 365 

Tagen) zu erbringen ist, ist für uns in Ordnung. 

 

Wir regen nochmals nachdrücklich an, die Anspruchs-Gruppe für diese 

Leistung zu erweitern:  
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Menschen mit mittlerem und leichterem Unterstützung-Bedarf sowie 

Menschen, die zuhause oder in einer eigenen Wohnung leben, sollen 

auch in Alters-Teilzeit gehen können. 

 

➢ Früh-Förderung und Familien-Begleitung 

 

Die Leistung kann zukünftig in der Wohnung der Familie aber auch in 

der Wohnung von nahen Bezugs-Personen erbracht werden. Wir finden 

es gut, dass diese Leistung ortsmäßig flexibler angeboten werden kann. 

 

Das neu vorgegebene Stunden-Maximum (156 Stunden) soll gut genutzt 

werden können. Denn Chancen-Gleichheit gilt von Anfang an. 

 

 

Was ist uns noch aufgefallen (Anlage 3)? 

 

• Die Bezeichnung „Taschengeld“ soll in Abstimmung mit den 

SelbstvertreterInnen in „Finanzielle Zuwendung“ abgeändert 

werden. Diese Änderung findet sich noch nicht in den Ab- und 

Verrechnungs-Bestimmungen. 

• Das Kilometergeld wird noch mit dem alten Satz angegeben 

(Erhöhung mit 1.1.2025) 

 

 

Die Selbstvertretung der Lebenshilfe Steiermark 

 

Markus Ambroschitz 

Mario Del Medico, Stv. 

Nicole Braunstein 

Roman Flassig 
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Jasmine Horvat 

Hanna Kamrat 

Fabian Reschreiter, Stv. 

Christian Obendrauf 

Annalena Berdnik, Stv. 

Gerald Peyerl 

Bianca Ernst, Stv. 

Kevin Pichler 

Anton Edlinger, Stv. 

Helga Schneeberger 

Patrick Jandl, Stv. 

Sylvia Schneider 

Nicole Koppitsch, Stv. 


